
Stand: 20.10.2025 04:27:23

Vorgangsmappe für die Drucksache 17/15731

"Die neuen Grenzwerte der TA Luft gefährden Holzheizkraftwerke und übersteigen zugleich das

technisch Mögliche"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/15731 vom 24.02.2017

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 17/17423 des UV vom 31.05.2017

3. Beschluss des Plenums 17/17620 vom 06.07.2017

4. Plenarprotokoll Nr. 107 vom 06.07.2017



 

17. Wahlperiode 24.02.2017 Drucksache 17/15731 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 

der Abgeordneten Hans Ritt, Josef Zellmeier, 
Walter Nussel, Erwin Huber, Dr. Otto Hünnerkopf, 
Angelika Schorer, Gudrun Brendel-Fischer, Karl 
Freller, Volker Bauer, Jürgen Baumgärtner, Eric 
Beißwenger, Dr. Otmar Bernhard, Markus Blume, 
Alexander Flierl, Christine Haderthauer, Klaus 
Holetschek, Dr. Martin Huber, Sandro Kirchner, 
Anton Kreitmair, Ludwig Freiherr von Lerchenfeld, 
Eberhard Rotter, Martin Schöffel, Tanja Schorer-
Dremel, Thorsten Schwab, Dr. Harald Schwartz, 
Klaus Steiner, Jürgen Ströbel, Walter Taubeneder, 
Manuel Westphal CSU 

Die neuen Grenzwerte der TA Luft gefährden 
Holzheizkraftwerke und übersteigen zugleich das 
technisch Mögliche 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bun-
desebene dafür einzusetzen, dass in der Novellierung 
der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft 
(TA Luft) oder in einer eigenen Verordnung zum Bun-
des-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) die Medium 
Combustion Plants (MCP) Directive der EU angemes-
sen 1 : 1 umgesetzt wird. 

In Bereichen, in denen die jetzt gültige TA Luft bereits 
strengere Grenzwerte als die MCP-Richtlinie vorsieht, 
sollten die alten, bis dato geltenden Grenzwerte für 
Feuerungsanlagen von 1 bis 5 MWth beibehalten wer-
den. Durch die unverhältnismäßig strenge Sonderre-
gelung – wie in der Novelle TA Luft angedacht – wer-
den speziell in diesem Leistungsspektrum bestehende 
Biomasse-Heizwerke massiv gefährdet. 

Begründung: 

Noch in dieser Legislaturperiode soll gemäß dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) die Verwaltungsvorschrift 
TA Luft novelliert werden, unter anderem um die im 
Dezember 2015 beschlossene MCP-Richtlinie der EU 
zur Begrenzung der Emissionen bestimmter Schad-
stoffe aus mittelgroßen Feuerungsanlagen in die Luft 
umzusetzen. Diese Richtlinie setzt erstmals gemein-
same europaweite Standards, um die Emission von 
Partikeln (Staub), Stickoxiden (NOx) und Schwefeldio-
xid (SO2) bei Feuerungsanlagen im Leistungsbereich 
von 1 bis 50 MWth zu reduzieren. 

Durch die Novellierung der TA Luft sollen die EU-
Vorgaben in nationales Recht umgelegt werden; die 
neuen NOx- und Staub-Grenzwerte für naturbelasse-
ne, feste Biomasse werden dabei deutlich die gültige 
TA Luft und die EU-Direktive für Feuerungsanlagen 
von 1 bis 50 MW th unterschreiten. Obwohl mit der 
geltenden Fassung der TA Luft von 2002 bereits 
strengere Grenzwerte – als jetzt in der MCP-Richtlinie 
festgehalten – definiert sind, plant das BMUB mit der 
Umsetzung der MCP-Richtlinie in der TA Luft eine 
über deren Vorgaben hinausgehende Verschärfung, 
welche sich im Biomassesektor eklatant auf Neu- und 
Bestandsanlagen auswirken würde. Die verschärften 
Grenzwerte sind nur mit Technologien für Großkraft-
werke erreichbar; im kleinen Leistungsbereich von 
1 bis 5 MWth sind sie weder technisch noch ökono-
misch darstellbar und entsprechen folglich nicht dem 
Stand der Technik. 

Hauptproblem ist hier vor allem der NOx-Grenzwert für 
Neuanlagen. Die NOx-Grenzwerte im Novellierungs-
entwurf sind – bei 6 Prozent Bezugssauerstoff – nur 
für neuere und moderne Biomassekessel, die mit 
hochqualitativem, naturbelassenen und rindfreiem 
Nadelholz betrieben werden, mit Primärmaßnahmen 
wie Rauchgasrückführung und Luftstufung einzuhal-
ten. Die 20-prozentige Verschärfung bei naturbelas-
senem Holz stellt die Technologiegrenze dar, ab der 
bei den meisten naturbelassenen Holzbrennstoffen 
eine sekundäre Entstickung mittels SNCR-Verfahren 
nötig wird. Beim derzeitigen Stand der Technik für 
Feuerungen zwischen 1 bis 5 MWth ist diese Maß-
nahme kaum machbar, wirtschaftlich nicht zu betrei-
ben und auch mit dem üblichen Lastprofil von Holz-
heizkraftwerken mit Wärmenetzen nicht kompatibel. 

Mit Verwirklichung der Novelle drohen neben dem 
Verlust enormer CO2-Einsparungen im Wärmesektor 
auch Absatzeinbrüche in Forstwirtschaft und holzver-
arbeitender Industrie; Arbeitsplätze und Einkommen 
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im ländlichen Raum sind gefährdet. De facto sind 
durch die Novelle alle bestehenden und zukünftigen 
Betreiber von Biomassefeuerungen in Deutschland 
betroffen. Sie würden zu sehr teuren, außerplanmäßi-
gen technischen Nachrüstungen gezwungen werden, 
ihr Bestandsschutz würde mit knappen Übergangsfris-
ten ausgehebelt werden. Zugleich können neue Anla-
ge nicht mehr gebaut und anstehendes Repowering 
vieler Anlagen verhindert werden. Mit der Novellierung 

der TA Luft werden statt klimafreundlicher Holzbrenn-
stoffe alternativ wieder fossiles Öl und Gas verbrannt 
werden. Mit dem Austausch der erneuerbaren Wär-
mequellen und dem Rückfall auf fossile Lösungen 
werden Klimaschutz und regionale Wertschöpfung die 
großen Verlierer der Novelle TA Luft sein; die propa-
gierte Wärmewende kann in Deutschland so nicht 
gelingen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Antrag der Abgeordneten Hans Ritt, Josef Zellmeier, 
Walter Nussel u.a. CSU 
Drs. 17/15731 

Die neuen Grenzwerte der TA Luft gefährden Holzheizkraftwerke 
und übersteigen zugleich das technisch Mögliche 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Hans Ritt 
Mitberichterstatter: Harry Scheuenstuhl 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten hat den Antrag mitbera-
ten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 68. Sit-
zung am 27. April 2017 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat 
den Antrag in seiner 60. Sitzung am 31. Mai 2017 mitberaten 
und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Hans Ritt, Josef Zellmeier, Walter Nus-
sel, Erwin Huber, Dr. Otto Hünnerkopf, Angelika Schorer, Gudrun 
Brendel-Fischer, Karl Freller, Volker Bauer, Jürgen Baumgärtner, 
Eric Beißwenger, Dr. Otmar Bernhard, Markus Blume, Alexander 
Flierl, Christine Haderthauer, Klaus Holetschek, Dr. Martin Huber, 
Sandro Kirchner, Anton Kreitmair, Ludwig Freiherr von Lerchen-
feld, Eberhard Rotter, Martin Schöffel, Tanja Schorer-Dremel, 
Thorsten Schwab, Dr. Harald Schwartz, Klaus Steiner, Jürgen 
Ströbel, Walter Taubeneder, Manuel Westphal CSU 

Drs. 17/15731, 17/17423 

Die neuen Grenzwerte der TA Luft gefährden Holzheizkraftwerke 
und übersteigen zugleich das technisch Mögliche 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür 
einzusetzen, dass in der Novellierung der Technischen Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft (TA Luft) oder in einer eigenen Verordnung zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) die Medium Combustion 
Plants (MCP) Directive der EU angemessen 1 : 1 umgesetzt wird. 

In Bereichen, in denen die jetzt gültige TA Luft bereits strengere 
Grenzwerte als die MCP-Richtlinie vorsieht, sollten die alten, bis dato 
geltenden Grenzwerte für Feuerungsanlagen von 1 bis 5 MW th beibe-
halten werden. Durch die unverhältnismäßig strenge Sonderregelung 
– wie in der Novelle TA Luft angedacht – werden speziell in diesem 
Leistungsspektrum bestehende Biomasse-Heizwerke massiv gefähr-
det. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Europaangelegenheiten, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner Sitzung am Dienstag die unter der Nummer 6 aufgeführte Subsidiaritätsange-

legenheit, Bundesratsdrucksache 400/17, betreffend: "Vorschlag für eine Verordnung 

des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Bedingungen und 

des Verfahrens für Auskunftsersuchen der Kommission an Unternehmen und Unter-

nehmensvereinigungen in Bezug auf den Binnenmarkt und damit verbundene Berei-

che", beraten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf 

Subsidiaritätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Be-

denken Eingang in den Beschluss des Bundesrats finden. Es sind dies die Drucksa-

che 17/17484 sowie die Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/17536. Die Bera-

tung im Bundesrat ist für den morgigen Freitag vorgesehen. Die Beschlussempfehlung 

und das Abstimmungsverhalten der Fraktionen hierzu sind in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Wir kommen nun zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundla-

gen mit den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende 

Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

CSU, SPD, FREIE WÄHLER, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Frau Claudia Stamm. 
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Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit über-

nimmt der Landtag diese Voten.
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